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Anhang 3: Musterreglement betreffend die 
Aufgabenübertragung im Bereich Feuerwehr
Reglement für die Aufgabenübertragung an Dritte gemäss Art. 68 Abs. 2 GG im 
Bereich der Feuerwehr
	Anschluss
	Art. 1

1 Die Einwohnergemeinde … (Anschlussgemeinde) überträgt den Bereich Feuer​wehr vollumfänglich der Einwohnergemeinde … (Sitzgemeinde) an und unter​stellt sich in Feuerwehrbelangen deren Feuerwehrkommando.

2 Die Anschlussgemeinde überträgt der Sitzgemeinde die Aufgaben im Bereich Feuerwehr mittels Anschlussvertrag.

	Anwendbares Recht
	Art. 2

Der Bereich Feuerwehr untersteht dem kommunalen Recht der Einwohnerge​meinde … (Sitzgemeinde).

	Verantwortlich​keit
	Art. 3

1 Die disziplinarische und vermögensrechtliche Verantwortlich​keit der Organe und Angehörigen der Feuerwehr richtet sich nach dem Recht der Einwohnergemeinde … (Sitzgemeinde) und nach dem kanto​nalen Recht. 

2 Ist die Gemeinde zuständig, so erlässt die Einwohnerge​meinde … (Sitzgemeinde) auch für die Einwohnergemeinde … (Anschlussgemeinde) die entspre​chenden Verfügungen.

	Strafrecht
	Art. 4

1 Die strafrechtlichen Bestimmungen der Einwohnergemeinde … (Sitzgemeinde) im Bereich Feuerwehr gelten auch für die Einwohnergemeinde … (Anschlussgemeinde).

2  Ist die Gemeinde zuständig, so erlässt die Einwohnerge​meinde … (Sitzgemeinde) auch für die Einwohnergemeinde … (Anschlussgemeinde) die entspre​chenden Verfügungen.

	Rechtspflege
	Art. 5

1 Der Erlass von Verfügungen und die Beschwerdeverfahren im Feuerwehrwesen richten sich nach dem Recht der Einwohnergemeinde … (Sitzgemeinde) sowie nach dem Gesetz über die Ver​waltungsrechts-pflege.

2 Ist die Gemeinde zuständig, so erlässt die Einwohnerge​meinde … (Sitzgemeinde) auch für die Einwohnergemeinde … (Anschlussgemeinde) die entspre​chenden Verfügungen.

	Inkrafttreten
	Art. 6

Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aufgabenüber​tragungsreglements.
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